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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Putzhandschuh 
mit einem offenen Ende sowie einer Daumenhöhlung 
und mindestens einer Fingerhöhlung, wobei das offe-
ne Ende in eine Manschette übergeht, wobei die 
Manschette einen integral ausgebildeten und in Rich-
tung auf den Handschuh umgebogenen Teil aufweist.

Stand der Technik

[0002] Putzhandschuhe der eingangs genannten 
Art sind im Stand der Technik in unterschiedlichen 
Ausführungsformen beispielsweise aus DE 17 26 811 
U, US 59 53 756 A, US 56 82 612 A oder DE 17 70 
206 U bekannt, wobei diesen Handschuhen jedoch 
der Nachteil gemein ist, dass bei einem Eintauchen 
eines mit Hilfe dieser Handschuhe gehaltenen Putz-
lappens in das Wasser eines Putzeimers die Hand-
schuhe von außen nass werden, wobei jedoch im 
Nachgang zu einem Hochheben eines entsprechen-
den Putzhandschuhs über die Ebene der Achselhöhe 
einer Reinigungsperson hinaus Wasser in Richtung 
Ellenbogen fließt, das anschließend bei einem Ab-
senken des Putzhandschuhs unter die Ebene der 
Achselhöhe der Reinigungsperson in das Innere des 
Putzhandschuhs fließt und insofern die Nahtstelle 
von der Außenfläche zur Innenfläche umläuft und im 
Bereich der Innenfläche im Zusammenspiel mit 
Schmutz und Bakterien zu Hautirritationen führen 
kann.

Aufgabenstellung

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, einen 
Putzhandschuh zu schaffen, bei dem ein Eindringen 
von Putzwasser an der Nahtstelle von der Außenflä-
che zur Innenfläche sicher verhindert ist.

[0004] Für einen Handschuh der eingangs genann-
ten Art wird diese Aufgabe erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass die Manschette eine Länge von 
etwa 10 cm bis 20 cm aufweist und den umgeboge-
nen Teil der Manschette eine Länge von etwa 2 cm 
bis 5 cm aufweist und der umgebogene Teil der Man-
schette unter Bildung eines Umbruches mit der Man-
schette verbunden ist, wobei der Umbruch mindes-
tens teilweise mit einem Kunststoffmaterial aufgefüllt 
ist.

[0005] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0006] Bei dem erfindungsgemäßen Putzhand-
schuh wird durch die Merkmalskombination, dass die 
Manschette eine Länge von etwa 10 cm bis 20 cm 
aufweist und der umgebogene Teil der Manschette 
eine Länge von etwa 2 cm bis 5 cm aufweist und der 
umgebogene Teil der Manschette unter Bildung eines 
Umbruchs mit der Manschette verbunden ist, wobei 

der Umbruch mindestens teilweise mit einem Kunst-
stoffmaterial aufgefüllt ist, erreicht, dass ein Putz-
handschuh geschaffen ist, der für wiederholtes Ein-
tauchen in einen Wascheimer zwecks Benetzens ei-
nes Waschtuches geeignet ist, wobei dabei ein Ein-
fließen von Wasser, das nach einem Anheben des 
Armes über Schulterhöhe in Richtung Ellenbogen ge-
laufen ist, nach einem erneuerten Absenken des Ar-
mes zurück in das Innere des Handschuhs sicher 
verhindert ist.

[0007] Ein abwechselndes Anheben und Senken 
des handschuhtragenden Armes ist dabei beispiels-
weise zum Fensterputzen in der Regel notwendig. 
Durch das Verhindern von in das Handschuhinnere 
einfliesenden Wassers wiederum werden hautallergi-
sche Reaktionen weitestgehend vermieden.

[0008] Gemäß einer ersten bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Handschuhs ist 
vorgesehen, dass der Handschuh als Fingerhand-
schuh ausgebildet ist. Der Handschuh kann jedoch 
alternativ auch als Fausthandschuh ausgebildet sein.

[0009] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Handschuhs ist 
vorgesehen, dass der umgebogene Teil integral mit 
der Manschette ausgebildet ist. Der umgebogene Teil 
der Manschette weist dabei vorzugsweise eine Län-
ge von etwa 3 cm bis 4 cm auf.

[0010] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Handschuhs ist 
vorgesehen, dass der umgebogene Teil der Man-
schette unter Bildung eines Umbruchs bzw. einer 
Kante mit der Manschette verbunden ist.

[0011] Gemäß einer wichtigen bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Handschuhs ist 
vorgesehen, dass an dem manschettenfernen Ende 
des umgebogenen Teils eine Verdickung vorgesehen 
ist.

[0012] Gemäß einer weiteren wichtigen bevorzug-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Hand-
schuhs ist vorgesehen, dass der manschettenferne 
Endbereich des umgebogenen Teils umgerollt aus-
gebildet ist.

[0013] Der erfindungsgemäße Handschuh ist vor-
zugsweise aus einem glatten elastischen Kunststoff-
material hergestellt. Die Innenseite des Handschuhs 
ist dabei vorzugsweise mit einer Mehrzahl konvexer 
Noppen versehen, um sicherzustellen, das auch bei 
Schweißbildung das Innere des Handschuhs trocken 
bleibt.

Ausführungsbeispiel

[0014] Der erfindungsgemäße Handschuh wird im 
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folgenden anhand einer bevorzugten Ausführungs-
form erläutert, die in der Figur der Zeichnung darge-
stellt ist. Darin zeigt:

[0015] Fig. 1 eine bevorzugte Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Putzhandschuhs in einer An-
sicht von oben.

[0016] Die in der Fig. 1 dargestellte bevorzugte 
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Putz-
handschuhs 100 weist ein Ende 110 sowie eine Dau-
menhöhlung 120 und vier Fingerhöhlungen 130 auf, 
wobei das Ende 110 in eine Manschette 140 über-
geht und die Manschette 140 einen in Richtung auf 
den Handschuh zu umgebogenen Teil 150 aufweist.

[0017] Der umgebogene Teil 150 ist dabei integral 
mit der Manschette 140 ausgebildet.

[0018] Die Manschette 140 hat eine Länge von 20 
cm, wobei der umgebogene Teil 150 der Manschette 
140 eine Länge von 4 cm aufweist. Der umgebogene 
Teil 150 der Manschette 140 ist unter Bildung eines 
Umbruches 160 mit der Manschette 140 verbunden, 
wobei der Umbruch 160 von innen mit einem Kunst-
stoffmaterial aufgefüllt ist, um dem umgebogenen Teil 
Formstabilität zu verleihen.

[0019] An dem manschettenfernen Ende 170 des 
umgebogenen Teils ist eine Verdickung vorgesehen, 
wobei der manschettenferne Endbereich des umge-
bogenen Teils zusätzlich umrollbar ausgebildet ist.

[0020] Der Handschuh 100 ist aus einem glatten 
elastischen Kunststoffmaterial hergestellt. Die Innen-
seite des Handschuhs enthält eine Mehrzahl nicht 
dargestellter konvexer Noppen, um sicherzustellen, 
das auch bei Schweißbildung das Innere des Hand-
schuhs 100 trocken bleibt.

Patentansprüche

1.  Putzhandschuh (100) mit einem offenen Ende 
(110) sowie einer Daumenhöhlung (120) und mindes-
tens einer Fingerhöhlung (130), wobei das offene 
Ende (110) in eine Manschette (140) übergeht, wobei 
die Manschette (140) einen integral ausgebildeten 
und in Richtung auf den Handschuh zu umgeboge-
nen Teil (150) aufweist, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Manschette (140) eine Länge von etwa 10 
cm bis 20 cm aufweist und der umgebogene Teil 
(150) der Manschette (140) eine Länge von etwa 2 
cm bis 5 cm aufweist und der umgebogene Teil (150) 
der Manschette (140) unter Bildung eines Umbru-
ches (160) mit dieser (140) verbunden ist, wobei der 
Umbruch (160) mindestens teilweise mit einem 
Kunststoffmaterial aufgefüllt ist.

2.  Putzhandschuh nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Handschuh als Fingerhand-

schuh ausgebildet ist.

3.  Putzhandschuh nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Handschuh als Fausthand-
schuh ausgebildet ist.

4.  Putzhandschuh nach einem der Ansprüche 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der umgebo-
gene Teil (150) integral mit der Manschette (140) aus-
gebildet ist.

5.  Putzhandschuh nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der umgebogene Teil (150) der 
Manschette (140) eine Länge von etwa 3 cm bis 4 cm 
aufweist.

6.  Putzhandschuh nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der umgebogene Teil (150) der 
Manschette (140) unter Bildung eines Umbruches 
(160) teilweise mit dieser verbunden ist.

7.  Putzhandschuh nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an 
dem manschettenfernen Ende (170) des umgeboge-
nen Teils (150) eine Verdickung vorgesehen ist.

8.  Putzhandschuh nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
manschettenferne Endbereich (170) des umgeboge-
nen Teils (150) umgerollt ausgebildet ist.

9.  Putzhandschuh nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Handschuh aus einem glatten elastischen Kunststoff-
material hergestellt ist.

10.  Putzhandschuh nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Innenseite des Handschuhs eine Mehrzahl kon-
vexer Noppen enthält.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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